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1. März 2010 

BMF-010311/0015-IV/8/2010 

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Predictive Analytics Competence Center 

 

 

VB-0336, Arbeitsrichtlinie IUU-Fischerei 

 

Die Arbeitsrichtlinie IUU-Fischerei (VB-0336) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den 

Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 

1005/2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung 

der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei dar, der im Interesse einer 

einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. März 2010 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
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0. Einführung 

0.1. Rechtsgrundlagen 

(1) Die Rechtsgrundlagen für die von den Zollämtern anlässlich der Einfuhr und der Ausfuhr 

von Fischereierzeugnissen anzuwendenden Beschränkungen sind: 

1. die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates über ein Gemeinschaftssystem zur 

Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und 

unregulierten Fischerei, zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 

1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 

1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999; 

2. die Verordnung (EG) Nr. 1010/2009 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zu 

der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates über ein Gemeinschaftssystem zur 

Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und 

unregulierten Fischerei; 

3. das Bundesgesetz über die Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen 

(Marktordnungsgesetz 2007 – MOG 2007), BGBl. I Nr. 55/2007; 

4. die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft mit Umsetzungsmaßnahmen zur Bekämpfung der illegalen, nicht 

gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei-Verordnung), BGBl. II Nr. 

382/2009. 

(2) Mit den in Abs. 1 angeführten EU-Verordnungen wird in der Union ein System zur 

Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und 

unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) eingeführt. Die IUU-Fischerei ist eine der größten 

Gefahren für die nachhaltige Bewirtschaftung der lebenden aquatischen Ressourcen; sie 

untergräbt die Grundlage der gemeinsamen Fischereipolitik und die internationalen 

Bemühungen um einen verantwortungsbewussteren Umgang mit den Weltmeeren. 

Außerdem bedroht die IUU-Fischerei die biologische Vielfalt der Meere; deshalb wird gegen 

diese Form der Fischerei mit dem gegenständlichen Kontrollsystem vorgegangen. 

0.2. Warenverkehr innerhalb der Union 

Im Warenverkehr innerhalb der Union bestehen für Fischereierzeugnisse keine von den 

Zollorganen zu überwachenden Verbote und Beschränkungen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1005:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:DE:NOT
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005399
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006544
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1. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Arbeitsrichtlinie bedeutet: 

1. „illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei“ oder „IUU-Fischerei“ illegale, nicht 

gemeldete oder unregulierte Fangtätigkeiten; 

2. „illegale Fischerei“ Fangtätigkeiten, die 

a) von nationalen oder ausländischen Fischereifahrzeugen in den Meeresgewässern 

unter der Gerichtsbarkeit eines Staates ohne dessen Erlaubnis ausgeübt werden oder 

gegen dessen Rechtsvorschriften verstoßen, 

b) von Fischereifahrzeugen ausgeübt werden, die unter der Flagge von Staaten fahren, 

die Vertragspartei einer zuständigen regionalen Fischereiorganisation sind, jedoch 

gegen die von dieser Organisation aufgestellten und für die Staaten verbindlichen 

Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen oder gegen einschlägige Vorschriften 

des geltenden Völkerrechts verstoßen, oder 

c) von Fischereifahrzeugen ausgeübt werden, die gegen einzelstaatliche Gesetze oder 

internationale Verpflichtungen verstoßen, einschließlich derjenigen, die mit einer 

zuständigen regionalen Fischereiorganisation kooperierende Staaten eingegangen 

sind; 

Hinweis: Unter diese Regelung fallen auch Fänge von Tauchern, da diese von 
Fischereifahrzeugen aus operieren. 

3. „nicht gemeldete Fischerei“ Fangtätigkeiten, die  

a) der zuständigen nationalen Behörde unter Verstoß gegen die einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften nicht gemeldet oder nicht richtig gemeldet wurden oder 

b) im Zuständigkeitsbereich einer zuständigen regionalen Fischereiorganisation ausgeübt 

werden und unter Verstoß gegen die Meldeverfahren dieser Organisation nicht 

gemeldet oder nicht richtig gemeldet wurden; 

4. „unregulierte Fischerei“ Fangtätigkeiten, die  

a) im Geltungsbereich einer zuständigen regionalen Fischereiorganisation von 

Fischereifahrzeugen ohne Staatszugehörigkeit oder von Schiffen, die die Flagge eines 

Staates führen, der keine Vertragspartei dieser Organisation ist, oder von einem 

Rechtsträger im Fischereisektor in einer Art und Weise ausgeübt werden, die mit den 
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Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen dieser Organisation nicht vereinbar ist 

oder dagegen verstößt, oder 

b) von Fischereifahrzeugen in Gebieten ausgeübt werden oder Bestände betreffen, für 

die keine Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten, wenn die Art und 

Weise dieser Fangtätigkeiten nicht mit der Verantwortung der Staaten für die 

Erhaltung der lebenden Meeresressourcen nach dem Völkerrecht vereinbar ist; 

5. „Fischereierzeugnisse“ Erzeugnisse, die unter Kapitel 03 und die Tarifpositionen 1604 und 

1605 der Kombinierten Nomenklatur fallen, ausgenommen die in Anhang I der 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 genannten Erzeugnisse; 

Hinweis: Die Anlage 1 enthält eine Liste der Fischereierzeugnisse, die den Einfuhr- 
und Ausfuhrbeschränkungen unterliegen, geordnet nach Positionen der Kombinierten 
Nomenklatur, in der auch die Ausnahmen in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 
1005/2008 berücksichtigt worden sind. 

6. „Einfuhr“ das Verbringen von Fischereierzeugnissen in das Gebiet der Europäischen 

Union, einschließlich zum Umladen in Häfen in diesem Gebiet; 

7. „indirekte Einfuhr“ die Einfuhr von Fischereierzeugnissen in die Europäische Union aus 

dem Gebiet eines Drittstaats, der nicht der Staat ist, dessen Flagge das für den Fang 

verantwortliche Fischereifahrzeug führt; 

8. „Ausfuhr“ das Verbringen von Fischereierzeugnissen, die von Fischereifahrzeugen unter 

der Flagge eines Mitgliedstaats gefangen wurden, in ein Drittland, einschließlich vom 

Gebiet der Europäischen Union, von Drittländern oder von den Fanggründen aus; 

9. „Wiederausfuhr“ jegliche Beförderung von Fischereierzeugnissen, die zuvor in das Gebiet 

der Europäischen Union eingeführt wurden, aus dem Gebiet der Europäischen Union; 

10. „Sendung“ Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen 

Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier vom Ausführer an den Empfänger 

versandt werden. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonAnhang=I
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2. Einfuhr 

2.1. Anwendungszeitpunkt 

(1) Als Einfuhr ist das Verbringen von Fischereierzeugnissen in das Gebiet der Europäischen 

Union – sofern es sich nicht um eine ungebrochene Durchfuhr handelt – (einschließlich zum 

Umladen in Häfen in diesem Gebiet) anzusehen.  

Die Artikel 16, 17 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 sehen Kontrollen und 

Überprüfungen durch die zuständigen Behörden (in Österreich das Bundesamt für 

Ernährungssicherheit – BAES) vor, die zum Teil bereits vor der Ankunft der 

Fischereierzeugnisse am Ort der Einfuhr in das Gebiet der Europäischen Union, zum Teil vor 

der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, oder im Fall von anerkannten 

Wirtschaftsbeteiligten, die über ein „APEO-Zertifikat“ (Muster siehe Anlage 4) verfügen, auch 

nach der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr durchzuführen sind. Im Zuge dieser 

Kontrollen sind die Organe des BAES unter anderem auch berechtigt, die Erzeugnisse zu 

untersuchen, die Angaben in der Zollanmeldung sowie das Vorliegen und die Echtheit von 

Unterlagen zu überprüfen, die Transportmittel, einschließlich Container und Orte der 

Lagerung der Erzeugnisse zu kontrollieren sowie behördliche Nachforschungen und ähnliche 

Maßnahmen durchzuführen. Die Einhaltung dieser Kontrollen und Überprüfungen ist aber 

zollamtlich nicht zu überwachen. 

(2) Die in der Anlage 1 genannten Fischereierzeugnisse unterliegen den zollamtlich zu 

überwachenden Einfuhrbeschränkungen erst in dem Zeitpunkt, in dem sie in den 

zollrechtlich freien Verkehr der Europäischen Union übergeführt werden. 

2.2. Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkungen 

(1) Gemäß Artikel 12 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 ist die Einfuhr von 

Fischereierzeugnissen, die aus der IUU-Fischerei stammen, verboten. 

(2) Zur wirksamen Durchsetzung des in Abs. 1 angeführten Verbots dürfen gemäß Artikel 12 

Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 nur Fischereierzeugnisse in die Europäische 

Union eingeführt werden, denen eine Fangbescheinigung (Dokumentenartencode bei e-zoll 

in Feld 44 der Zollanmeldung „C673“) beiliegt. Zusätzlich haben die zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten (in Österreich das Bundesamt für Ernährungssicherheit – BAES) gemäß 

den Artikeln 16, 17 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 vor der Freigabe der 

Erzeugnisse für den Markt Kontrollen und Überprüfungen der Fangbescheinigung und der 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=16
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=17
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=18
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=12&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=12&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=12&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=16
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=17
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=18
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Sendung vorzunehmen. Die Einhaltung dieser Kontrollen und Überprüfungen ist aber 

zollamtlich nicht zu überwachen. 

(3) Die Fangbescheinigung ist von einer öffentlichen Behörde des Flaggenstaats des 

Fischereifahrzeuges bzw. der Fischereifahrzeuge zu validieren, das die Fänge getätigt hat 

bzw. die die Fänge getätigt haben, aus denen die einzuführenden Fischereierzeugnisse 

gewonnen wurden. Mit der Fangbescheinigung wird bescheinigt, dass diese Fänge mit den 

geltenden Rechtsvorschriften und internationalen Erhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einklang stehen. Für die Fangbescheinigungen bestehen 

keine einheitlichen Formvorgaben. Sie können in Form und Aussehen variieren, haben aber 

alle im Muster der Anlage 2 vorgegebenen Angaben zu enthalten. Wurden Fänge durch 

Fischereifahrzeuge 

a) mit einer Länge über alles von weniger als 12 Metern ohne Schleppgerät oder 

b) mit einer Länge über alles von weniger als 8 Metern mit Schleppgerät oder 

c) ohne Deckaufbauten oder 

d) mit einer vermessenen Tonnage von weniger als 20 BRZ 

getätigt, die nur im Flaggenstaat dieser Schiffe angelandet werden, können vereinfachte 

Fangbescheinigungen verwendet werden, wenn die Fänge zusammen eine Sendung bilden. 

Diese vereinfachten Fangbescheinigungen haben alle im Muster der Anlage 3 vorgegebenen 

Angaben zu enthalten. Die Arbeitsrichtlinie enthält auch Muster von Fangbescheinigungen 

aus Flaggenstaaten, mit denen Verwaltungsvereinbarungen über die Ausstellung solcher 

Bescheinigungen bestehen. Derzeit bestehen solche Vereinbarungen mit: 

 Norwegen (siehe Anlage 5), 

 den Vereinigten Staaten von Amerika (siehe Anlage 6), 

 Neuseeland (siehe Anlage 7), 

 Island (siehe Anlage 8), 

 Kanada (siehe Anlage 9) und 

 Färöer (siehe Anlage 10). 

(4) Sofern der Einführer kein anerkannter Wirtschaftsbeteiligter ist, der über ein „APEO-

Zertifikat“ verfügt (siehe Abs. 6), wird das Ergebnis der amtlichen Kontrolle durch die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten (in Österreich das BAES) in der 
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Fangbescheinigung vermerkt. Die Fischereierzeugnisse dürfen nur jene zollrechtliche 

Bestimmung erhalten, die der Entscheidung der zuständigen Behörde in der 

Fangbescheinigung entspricht. Diese Entscheidungen erfordern die nachstehend jeweils 

angegebenen zollamtlichen Überwachungs- bzw. Kontrollmaßnahmen: 

 Vermerk in Feld „Einfuhr genehmigt“ der Fangbescheinigung 

(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung „7700“): 

Die Sendung ist ohne weitere Einschränkungen in Bezug auf die in Abschnitt 0.1. 

angeführten Rechtsvorschriften zum freien Verkehr in der Europäischen Union abgefertigt 

worden. Bei solchen Sendungen bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der 

zulässigen zollrechtlichen Bestimmung; sie dürfen daher zu allen Zollverfahrensarten 

abgefertigt werden. 

 Vermerk in Feld „Einfuhr ausgesetzt“ der Fangbescheinigung 

(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung „7701“): 

Die Sendung darf nicht zum freien Verkehr in der Europäischen Union abgefertigt 

werden. Dabei ist nach Abschnitt 2.3. vorzugehen. 

(5) Die – mit einem Kontrollvermerk durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten (in 

Österreich das Bundesamt für Ernährungssicherheit – BAES) versehene – Fangbescheinigung 

bildet bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr eine erforderliche Unterlage für 

die Durchführung des Zollverfahrens gemäß Artikel 163 UZK und muss daher zum Zeitpunkt 

der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz des Anmelders sein und für die Zollbehörden 

bereitgehalten werden. Die Daten der Unterlage sind in der Anmeldung festzuhalten 

(Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung „C673“). Zusätzlich ist in der 

Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr die Einfuhrentscheidung der 

zuständigen Behörde (Feld 12 der Fangbescheinigung bzw. Feld 8 der vereinfachten 

Fangbescheinigung) anzugeben (Dokumentenartencode in Feld 44 der Zollanmeldung 

„7700“, falls die Einfuhr genehmigt wurde, und „7701“, falls die Einfuhr ausgesetzt wurde). 

Die Einfuhr ist von der Zollstelle unter Festhaltung der Abfertigungsdaten mit Stempel und 

Unterschrift des Abfertigungsorganes auf der Fangbescheinigung vordrucksgemäß zu 

bestätigen. Die Fangbescheinigung ist einzuziehen und monatlich gesammelt an das  

Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) 

Gruppe Vermarktungs- und Qualitätsnormen 

Spargelfeldstraße 191 

1220 Wien  
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zu übermitteln. 

(6) Sofern der Einführer ein anerkannter Wirtschaftsbeteiligter ist, der über ein „APEO-

Zertifikat“ (Muster siehe Anlage 4; Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der 

Zollanmeldung „7702“) verfügt, erfolgt die amtliche Kontrolle durch die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten nach der Einfuhr. Die Vorlage der Fangbescheinigung bei der 

Zollabfertigung ist für die Inhaber von APEO-Zertifikaten nicht erforderlich. APEO-Zertifikate 

sind nur in dem Mitgliedstaat gültig, in dem sie ausgestellt wurden. In Österreich werden 

diese Zertifikate durch das BAES ausgestellt. 

(7) Bei den in der Anlage 1 angeführten KN-Codes ist die Nichterfassung von den 

Beschränkungen der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 („ex-Positionen“) im Feld 44 der 

Zollanmeldung mit dem Dokumentenartencode „Y927“ anzugeben. 

2.3. Vorgangsweise bei Sendungen, deren Einfuhr ausgesetzt 

wurde 

(1) Gemäß Artikel 18 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 können die Mitgliedstaaten 

Fischereierzeugnisse, deren Einfuhr gemäß Artikel 18 Absatz 1 oder 2 dieser Verordnung 

ausgesetzt (verweigert) wurde, nach Maßgabe des nationalen Rechts konfiszieren und 

vernichten, entsorgen oder verkaufen. Der Erlös aus dem Verkauf kann für karitative Zwecke 

verwendet werden. In Österreich obliegt die diesbezügliche Entscheidung dem Bundesamt 

für Ernährungssicherheit (BAES). 

(2) Betreffen die in Abs. 1 genannten Maßnahmen Nichtunionswaren und wird vom BAES ein 

Verkauf genehmigt, ist für die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr eine 

Bestätigung des BAES darüber erforderlich, dass der Verkauf und damit auch die Einfuhr der 

Fischereierzeugnisse, deren Einfuhr verweigert wurde, gemäß Artikel 18 Abs. 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 genehmigt wird (Dokumentenartencode in Feld 44 der 

Zollanmeldung „7703“). Allfällige Einschränkungen oder Auflagen in dieser Bestätigung sind 

zu beachten. 

2.4. Zolltarif und Codierungen in e-zoll 

(1) Die in diesem Abschnitt behandelten Einfuhrbeschränkungen sind im Zolltarif mit der 

Maßnahme „VB-0336: IUU-Fischerei“ (VuB-Code „0336“) gekennzeichnet. 

(2) Für die Codierung der in diesem Abschnitt behandelten Einfuhrbeschränkungen in e-zoll 

stehen folgende Dokumentenartencodes zur Verfügung: 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=18&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=18&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=18&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=18&dz_VonAbsatz=3
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Dokumentenarten 

Dokumenten-
artencode 

(BESCH_ART_CODE) 

Beschreibung 
(KURZ_BESCHR) 

Hinweise 

C673 Fangbescheinigung siehe Abschnitt 2.2. 

Y927 Die angemeldeten Waren fallen nicht unter die Verordnung (EG) 
Nr. 1005/2008 des Rates 

Codierung von 
Ausnahmen siehe 
Abschnitt 4. oder 
einer Nichterfassung 
von der 
Beschränkung (ex-
Positionen) siehe 
Abschnitt 2.2. Abs. 7 
und Anlage 1 

7700 Entscheidung der zuständigen Behörde – Einfuhr genehmigt (Feld 
12 der Fangbescheinigung bzw. Feld 8 der vereinfachten 
Fangbescheinigung) 

siehe Abschnitt 2.2. 

7701 Entscheidung der zuständigen Behörde – Einfuhr ausgesetzt (Feld 
12 der Fangbescheinigung bzw. Feld 8 der vereinfachten 
Fangbescheinigung) 

siehe Abschnitt 2.2. 

7702 APEO-Zertifikat, ausgestellt vom Bundesamt für 
Ernährungssicherheit (BAES)  

siehe Abschnitt 2.2. 

7703 Bestätigung des BAES, mit der der Verkauf/Einfuhr von 
Fischereierzeugnissen genehmigt wird 

siehe Abschnitt 2.3. 

2.5. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren in der Einfuhr 

Für Bewilligungen zum Anschreibeverfahren für die in der Anlage 1 angeführten 

Fischereierzeugnisse bestehen keine besonderen Bewilligungsvoraussetzungen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
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3. Ausfuhr 

3.1. Anwendungszeitpunkt 

Als Wiederausfuhr gilt jegliche Beförderung von Fischereierzeugnissen, die zuvor in das 

Gebiet der Europäischen Union eingeführt wurden, aus dem Gebiet der Europäischen Union. 

Im Hinblick auf die geographische Lage Österreichs sind die Ausfuhrbeschränkungen (siehe 

Abschnitt 3.2.) daher bei jeglicher Ausfuhr von Fischereierzeugnissen anzuwenden. 

3.2. Ausfuhrbeschränkungen 

(1) Die – unveränderte – Wiederausfuhr von Fischereierzeugnissen, die mit einer 

Fangbescheinigung eingeführt wurden, ist gemäß Artikel 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 

1005/2008 nur dann zulässig, wenn die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, aus dem 

die Wiederausfuhr erfolgen soll, den Teil der Fangbescheinigung über die Wiederausfuhr 

oder, wenn die wiederauszuführenden Fischereierzeugnisse Teil der eingeführten 

Erzeugnisse sind, eine Kopie davon validieren.  

(2) Die Fangbescheinigung ist von einer öffentlichen Behörde des Flaggenstaats des 

Fischereifahrzeuges bzw. der Fischereifahrzeuge zu validieren, das die Fänge getätigt hat 

bzw. die die Fänge getätigt haben, aus denen die auszuführenden Fischereierzeugnisse 

gewonnen wurden. In Österreich wird diese Bestätigung durch das Bundesamt für 

Ernährungssicherheit (BAES) durchgeführt. Die Fangbescheinigungen haben der Anlage 2 zu 

entsprechen. Wurden Fänge durch Fischereifahrzeuge 

a) mit einer Länge über alles von weniger als 12 Metern ohne Schleppgerät oder 

b) mit einer Länge über alles von weniger als 8 Metern mit Schleppgerät oder 

c) ohne Deckaufbauten oder 

d) mit einer vermessenen Tonnage von weniger als 20 BRZ 

getätigt, die nur im Flaggenstaat dieser Schiffe angelandet werden, können vereinfachte 

Fangbescheinigungen verwendet werden, wenn die Fänge zusammen eine Sendung bilden. 

Diese vereinfachten Fangbescheinigungen haben der Anlage 3 zu entsprechen.  

(4) Die – mit einem Validierungsvermerk durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

(in Österreich dem BAES) versehene – Fangbescheinigung bildet bei der zollamtlichen 

Ausfuhrabfertigung der in der Anlage 1 angeführten Fischereierzeugnisse eine erforderliche 

Unterlage für die Durchführung des Zollverfahrens gemäß Artikel 163 UZK und muss daher 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=21&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=21&dz_VonAbsatz=1
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zum Zeitpunkt der Abgabe der Zollanmeldung im Besitz des Anmelders sein und für die 

Zollbehörden bereitgehalten werden. Die Daten der Unterlage sind in der Anmeldung 

festzuhalten (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung „C673“). Eine 

zollamtliche Bestätigung der Fangbescheinigung ist nicht erforderlich. 

(5) Sofern der Ausführer ein anerkannter Wirtschaftsbeteiligter ist, der über ein „APEO-

Zertifikat“ (Muster siehe Anlage 4; Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der 

Zollanmeldung „7702“) verfügt, ist die Vorlage der Fangbescheinigung bei der 

Ausfuhrabfertigung nicht erforderlich. APEO-Zertifikate sind nur in dem Mitgliedstaat gültig, 

in dem sie ausgestellt wurden. In Österreich werden diese Zertifikate durch das BAES 

ausgestellt. 

(6) Werden Fischereierzeugnisse, die ursprünglich mit einer Fangbescheinigung in die Union 

eingeführt wurden, in der EU einer Bearbeitung unterzogen, so ist bei der (Wieder-)Ausfuhr 

keine Fangbescheinigung erforderlich (Dokumentenartencode bei e-zoll in Feld 44 der 

Zollanmeldung „Y927“). 

(7) Bei den in der Anlage 1 angeführten KN-Codes ist die Nichterfassung von den 

Beschränkungen der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 („ex-Positionen“) im Feld 44 der 

Zollanmeldung mit dem Dokumentenartencode „Y927“ anzugeben. 

3.3. Zolltarif und Codierungen in e-zoll 

(1) Die in diesem Abschnitt behandelten Ausfuhrbeschränkungen sind im Zolltarif mit der 

Maßnahme „VB-0336: IUU-Fischerei“ (VuB-Code „0336“) gekennzeichnet. 

(2) Für die Codierung der in diesem Abschnitt behandelten Ausfuhrbeschränkungen in e-zoll 

stehen folgende Dokumentenartencodes zur Verfügung: 

Dokumentenarten 

Dokumenten-
artencode 

(BESCH_ART_CODE) 

Beschreibung 
(KURZ_BESCHR) 

Hinweise 

C673 Fangbescheinigung siehe Abschnitt 3.2. 

Y927 Die angemeldeten Waren fallen nicht unter die Verordnung (EG) 
Nr. 1005/2008 des Rates 

Codierung von 
Ausnahmen siehe 
Abschnitt 4. oder 
einer Nichterfassung 

von der 
Beschränkung (ex-
Positionen) siehe 
Abschnitt 3.2. Abs. 6 
und Anlage 1 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200
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Dokumenten-
artencode 

(BESCH_ART_CODE) 

Beschreibung 
(KURZ_BESCHR) 

Hinweise 

7702 APEO-Zertifikat, ausgestellt vom Bundesamt für 
Ernährungssicherheit (BAES)  

siehe Abschnitt 3.2. 

 

3.4. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren in der Ausfuhr 

Für Bewilligungen zum Anschreibeverfahren für die in der Anlage 1 angeführten 

Fischereierzeugnisse bestehen keine besonderen Bewilligungsvoraussetzungen. 
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4. Ausnahmen 

(1) Die Beibringung einer Fangbescheinigung gemäß Abschnitt 2.2. bzw. Abschnitt 3.2. ist 

nicht erforderlich für 

1. Fischereierzeugnisse, die von Fängen verarbeitet werden, die vor dem 1. Jänner 2010 

erzielt wurden, selbst wenn die Einfuhr erst nach dem 1. Jänner 2010 erfolgt; 

2. Aquakulturerzeugnisse aus Fischbrut oder Larven; 

3. Fischereierzeugnisse aus der Binnenfischerei; 

Hinweis: Da das Kaspische Meer ein Binnengewässer und kein Meer ist, ist für Fänge 
aus diesem Gebiet keine Fangbescheinigung erforderlich. 

4. Zierfische; 

5. Austern, lebend; 

6. Kamm-Muscheln und Pilger-Muscheln der Gattungen Pecten, Chlamys oder Placopecten; 

7. Große Pilger-Muscheln (Pecten maximus), gefroren; 

8. andere Kamm-Muscheln, frisch oder gekühlt; 

9. Miesmuscheln; 

10. Schnecken, ausgenommen Meeresschnecken; 

11. Weichtiere, zubereitet oder haltbar gemacht; 

12. Zierarten von Langusten, Hummer, Tiefseegarnelen, Nordseegarnelen und anderen 

Garnelen, Krabben, Kaisergranate und andere Zierkrebstiere, Tintenfische und Kalmare, 

Kraken, lebend; 

13. Lebern, Rogen, Zungen, Backen, Köpfe und Flügel von Fischereierzeugnissen. 

Hinweis: Die in den Z 3 bis 13 angeführten Ausnahmen wurden in der Liste der 
Fischereierzeugnisse, die den Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen unterliegen (Anlage 
1), berücksichtigt und sind dort nicht enthalten oder ausdrücklich ausgenommen. 

(2) Das Vorliegen einer der Ausnahmefälle gemäß Abs. 1 ist im Feld 44 der Zollanmeldung 

mit dem Dokumentenartencode „Y927“ anzugeben. 
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5. Strafbestimmungen 

(1) Die nachstehend angeführten Verstöße gegen die in dieser Arbeitsrichtlinie angeführten 

Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen sind gemäß § 30 Abs. 1 Z 2 MOG 2007 iVm § 9 IUU-

Fischerei-Verordnung als Verwaltungsübertretung strafbar: 

1. Ein- oder Ausfuhr von Fischereierzeugnissen aus IUU-Fischerei (§ 9 Z 1 IUU-Fischerei-

Verordnung) oder 

2. Ein- oder Ausfuhr von Fischereierzeugnissen ohne Fangbescheinigung(en) oder ohne von 

der Europäischen Kommission als gleichwertig anerkannte Dokumente oder 

Informationen und gegebenenfalls ohne die Unterlagen gemäß Art. 14 der Verordnung 

(EG) Nr. 1005/2008 (§ 9 Z 2 IUU-Fischerei-Verordnung) oder 

3. Nichtmelden oder nicht richtiges Melden beabsichtigter Einfuhren beim BAES oder 

Nichteinhalten der dafür vorgesehenen Meldefristen (§ 9 Z 3 IUU-Fischerei-Verordnung) 

oder 

4. Handel mit Fischereierzeugnissen aus IUU-Fischerei (§ 9 Z 4 IUU-Fischerei-Verordnung) 

oder 

5. Betreiben oder Unterstützen von IUU-Fischerei (§ 9 Z 5 IUU-Fischerei-Verordnung) oder 

6. Fälschen der in den Verordnungen (EG) Nrn. 1005/2008 und 1010/2009 vorgesehenen 

Dokumente oder Gebrauch machen von gefälschten oder ungültigen Dokumenten (§ 9 

Z 6 IUU-Fischerei-Verordnung). 

Der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung ist ebenfalls strafbar. 

(2) Wenn Zollorgane in Ausübung ihres Dienstes, sei es im Zuge einer Abfertigung oder auch 

in anderen Fällen, derartige Verstöße feststellen, haben sie die Waren gemäß § 29 Abs. 3 

ZollR-DG zu beschlagnahmen und den Verstoß der jeweils örtlich zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen; die beschlagnahmten Waren sind dieser Behörde 

nach Möglichkeit auszufolgen. Im Falle von Nichtunionswaren ist schriftlich darauf 

hinzuweisen, dass es sich um einfuhrabgabenpflichtige Nichtunionswaren handelt und dass 

die Waren daher vor einer allfälligen Freigabe oder vor einer Vernichtung oder Verwertung 

neuerlich dem Zollamt zu gestellen sind. Der Fall ist in Evidenz zu halten. Können die 

Gegenstände wegen fehlender Zugriffsmöglichkeit nicht beschlagnahmt werden, ist lediglich 

Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1038700&ida=MOG2007&gueltig=aktuell&hz_id=1038700&dz_VonParagraf=30&dz_VonAbsatz=1&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=14
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3075200&ida=VO10052008&gueltig=aktuell&hz_id=3075200&dz_VonArtikel=14
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=4
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=6
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5037900&ida=IUUFischereiVerordnu&gueltig=aktuell&hz_id=5037900&dz_VonParagraf=9&dz_VonZiffer=6
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1059900&ida=ZollRDG&gueltig=aktuell&hz_id=1059900&dz_VonParagraf=29&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1059900&ida=ZollRDG&gueltig=aktuell&hz_id=1059900&dz_VonParagraf=29&dz_VonAbsatz=3
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(3) Gemäß § 34 Abs. 2 ZollR-DG können die Zollorgane nach Maßgabe des § 37 VStG und 

des § 37a VStG bei Verdacht einer Übertretung der in dieser Arbeitsrichtlinie behandelten 

Vorschriften des Marktordnungsgesetzes 2007 einen Betrag von 180 Euro als vorläufige 

Sicherheit festsetzen und einheben. Die Zollorgane sind gemäß § 34 Abs. 2 ZollR-DG 

weiters ermächtigt, bei geringfügigen Verstößen mit Organstrafverfügung gemäß § 50 

VStG Geldstrafen bis zu 120 Euro einzuheben.  

Hinweis: Einer gesonderten Ermächtigung durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
bedarf es zur Einhebung einer vorläufigen Sicherheit oder zur Erlassung von 
Organstrafverfügungen durch die Zollorgane im Hinblick auf die ab 1. Juli 2007 im § 34 
Abs. 2 ZollR-DG normierte direkte gesetzliche Ermächtigung nicht. 

(4) Ohne Rücksicht auf Maßnahmen anderer Behörden ist erforderlichenfalls ein 

Finanzstrafverfahren einzuleiten. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1059900&ida=ZollRDG&gueltig=aktuell&hz_id=1059900&dz_VonParagraf=34&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1057200&ida=VStG&gueltig=aktuell&hz_id=1057200&dz_VonParagraf=37
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1057200&ida=VStG&gueltig=aktuell&hz_id=1057200&dz_VonParagraf=37a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1038700&ida=MOG2007&gueltig=aktuell&hz_id=1038700
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1059900&ida=ZollRDG&gueltig=aktuell&hz_id=1059900&dz_VonParagraf=34&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1057200&ida=VStG&gueltig=aktuell&hz_id=1057200&dz_VonParagraf=50
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1057200&ida=VStG&gueltig=aktuell&hz_id=1057200&dz_VonParagraf=50
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1059900&ida=ZollRDG&gueltig=aktuell&hz_id=1059900&dz_VonParagraf=34&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1059900&ida=ZollRDG&gueltig=aktuell&hz_id=1059900&dz_VonParagraf=34&dz_VonAbsatz=2
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Anlage 1 

Liste der Fischereierzeugnisse, die den Einfuhr- und 

Ausfuhrbeschränkungen unterliegen 

KN-Code Warenbezeichnung 

ex 0301 91 Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache 
und Oncorhynchus chrysogaster), lebend, ausgenommen aus 
Binnenfischerei 

ex 0301 92 Aale (Anguilla spp.), lebend, ausgenommen aus Binnenfischerei 

 0301 94 Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer 
Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis), lebend 

 0301 95 Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii), lebend 

ex 0301 99 11 Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischer Lachs 
(Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho), lebend, ausgenommen 
aus Binnenfischerei 

ex 0301 99 17 Süßwasserfische dieser Unterposition, lebend, ausgenommen aus 
Binnenfischerei 

 0301 99 85 Seefische dieser Unterposition, lebend 

ex 

ex 

ex 

 

ex 

0302 11, 
0302 13, 
0302 14 

und 

0302 19 

Salmoniden dieser Unterpositionen, ausgenommen aus Binnenfischerei 

 0302 21, 
0302 22, 
0302 23, 
0302 24, 
0302 29, 
0302 31, 
0302 32, 
0302 33, 
0302 34, 
0302 35, 
0302 36, 
0302 39, 
0302 41, 
0302 42, 
0302 43, 
0302 44, 
0302 45 10, 
0302 45 30, 
0302 45 90, 

Fische dieser Unterpositionen 
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KN-Code Warenbezeichnung 

0302 46, 
0302 47, 
0302 49, 
0302 51, 
0302 52, 
0302 53, 
0302 54 11, 
0302 54 15, 
0302 54 19, 
0302 54 90, 
0302 55, 
0302 56, 
0302 59 10, 
0302 59 20, 
0302 59 30, 
0302 59 40 

und 

0302 59 90 

ex 0302 74 Aale (Anguilla spp.) dieser Unterposition, ausgenommen aus 
Binnenfischerei 

 0302 81, 
0302 82, 
0302 83, 
0302 84 10, 
0302 84 90, 
0302 85 10, 
0302 85 30, 
0302 85 90, 
0302 89 21, 
0302 89 29, 
0302 89 31, 
0302 89 39, 
0302 89 40, 
0302 89 50, 
0302 89 60 
und 

0302 89 90 

Fische dieser Unterpositionen 

ex 

ex 

ex 

ex 

 

ex 

0303 11, 
0303 12, 
0303 13, 
0303 14 

und 

0303 19 

Fische dieser Unterpositionen, ausgenommen aus Binnenfischerei 

ex 0303 26 Aale (Anguilla spp.) dieser Unterposition, ausgenommen aus 
Binnenfischerei 

 0303 31, 
0303 32, 
0303 33, 
0303 34, 
0303 39, 

Fische dieser Unterpositionen 
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KN-Code Warenbezeichnung 

0303 41, 
0303 42, 
0303 43, 
0303 44, 
0303 45, 
0303 46, 
0303 49, 
0303 51, 
0303 53, 
0303 54, 
0303 55 10, 
0303 55 30, 
0303 55 90, 
0303 56, 
0303 57, 
0303 59, 
0303 63, 
0303 64, 
0303 65, 
0303 66, 
0303 67, 
0303 68 10, 
0303 68 90, 
0303 69 10, 
0303 69 30, 
0303 69 50, 
0303 69 70, 
0303 69 80, 
0303 69 90, 
0303 81, 
0303 82, 
0303 83, 
0303 84, 
0303 89 21, 
0303 89 29, 
0303 89 31, 
0303 89 39, 
0303 89 40, 
0303 89 55, 
0303 89 60, 
0303 89 65,  
0303 89 70 

und 

0303 89 90 

ex 

ex 

 

ex 

0304 41, 
0304 42 10 
und 

0304 42 90 

Fischfilets und anderes Fischfleisch dieser Unterpositionen, 
ausgenommen aus Binnenfischerei 

 0304 43, 
0304 44 10, 
0304 44 30, 

Fischfilets und anderes Fischfleisch dieser Unterpositionen 
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0304 44 90, 
0304 45, 
0304 46, 
0304 49 50, 
0304 49 90, 
0304 47, 
0304 48, 
0304 53, 
0304 54,  
0304 55, 
0304 56, 
0304 57, 
0304 59 50, 
0304 59 90, 
0304 71 10, 
0304 71 90, 
0304 72, 
0304 73, 
0304 74 11, 
0304 74 15, 
0304 74 19, 
0304 74 90, 
0304 75, 
0304 79 10, 
0304 79 30, 
0304 79 50, 
0304 79 80 

und 

0304 79 90 

ex 

ex 

 

ex 

0304 81, 
0304 82 10 
und 

0304 82 90 

Fischfilets und anderes Fischfleisch dieser Unterpositionen, 
ausgenommen aus Binnenfischerei 

 0304 83 10, 
0304 83 30, 
0304 83 50, 
0304 83 90, 
0304 84,  
0304 85, 
0304 86, 
0304 87, 
0304 88 11, 
0304 88 15, 
0304 88 18, 
0304 88 19, 
0304 88 90, 
0304 89 21, 
0304 89 29, 
0304 89 30, 
0304 89 41, 
0304 89 49, 

Fischfilets und anderes Fischfleisch dieser Unterpositionen 
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0304 89 60, 
0304 89 90, 
0304 91, 
0304 92, 
0304 94 10, 
0304 94 90, 
0304 95 10, 
0304 95 21, 
0304 95 25, 
0304 95 29, 
0304 95 30, 
0304 95 40, 
0304 95 50, 
0304 95 60, 
0304 95 90, 
0304 96, 
0304 97, 
0304 99 10, 
0304 99 23, 
0304 99 29, 
0304 99 55, 
0304 99 61, 
0304 99 65, 
und 

0304 99 99 

ex 

ex 

 

ex 

0305 31, 
0305 32 

und 

0305 39 

Fischfilets dieser Unterposition, ausgenommen aus Binnenfischerei 

ex 0305 41 Fische und Fischfilets dieser Unterposition, ausgenommen aus 
Binnenfischerei 

 0305 42 Fische und Fischfilets dieser Unterpositionen 

ex 

ex 

 

ex 

0305 43, 
0305 44 

und 

0305 49 

Fische und Fischfilets dieser Unterpositionen, ausgenommen aus 
Binnenfischerei 

 0305 51, 
0305 53 10, 
0305 54 30, 
0305 54 50 

und 

0305 54 90 

Fische dieser Unterpositionen 

ex 0305 59 Fische dieser Unterposition, ausgenommen aus Binnenfischerei 

 0305 61, 
0305 62 

und 

0305 63 

Fische dieser Unterpositionen 
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ex 

ex 

ex 

 

ex 

0305 69, 
0305 71, 
0305 72 

und 

0305 79 

Fische und Fischfilets dieser Unterposition, ausgenommen aus 
Binnenfischerei 

 0306 11, 
0306 12 

und 

0306 14 

Krebstiere dieser Unterpositionen 

ex 0306 15 10 Krebstiere dieser Unterpositionen, ausgenommen aus Binnenfischerei 

 0306 15 90, 
0306 16 

und 

0306 17 

Krebstiere dieser Unterpositionen 

ex 0306 19 90 Krebstiere dieser Unterposition, ausgenommen Mehl, Pulver und Pellets 
von Krebstieren, genießbar 

ex 

ex 

ex 

ex 

 

ex 

0306 31, 
0306 32, 
0306 33, 
0306 34 

und 

0306 36 

Krebstiere dieser Unterpositionen, ausgenommen Zierarten 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

 

ex 

0306 39 90, 
0306 91, 
0306 92, 
0306 93, 
0306 94, 
0306 95 

und 

0306 99 90 

Krebstiere, ausgenommen Zierarten, dieser Unterposition, 
ausgenommen Mehl, Pulver und Pellets von Krebstieren, genießbar 

 0307 42, 
0307 43, 
0307 49, 
0307 51, 
0307 52 

und 

0307 59 

Weichtiere dieser Unterpositionen 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

0307 71, 
0307 72 90 

0307 79, 
0307 81, 
0307 82, 
0307 83, 
0307 84, 
0307 87, 
0307 88 

0307 91, 
0307 92 

Weichtiere dieser Unterpositionen, ausgenommen Mehl, Pulver und 
Pellets, genießbar 
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ex 
und 

0307 99 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

 

ex 

0308 11, 
0308 12, 
0308 19, 
0308 21, 
0308 22, 
0308 29, 
0308 30 10, 
0308 30 90, 
0308 90 10, 
0308 90 50 

und 

0308 90 90 

Weichtiere und wirbellose Wassertiere dieser Unterposition, 
ausgenommen Mehl, Pulver und Pellets, genießbar 

ex 1604 Waren dieser Position, ausgenommen aus Binnenfischerei 

 1605 10, 
1605 21, 
1605 29 

und 

1605 30 

Krebstiere dieser Unterpositionen 

ex 1605 40 Krebstiere dieser Unterposition, ausgenommen aus Binnenfischerei 
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Anlage 2 

Fangbescheinigung und Wiederausfuhrbescheinigung der 

Europäischen Union 
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Anlage 3 

Vereinfachte Fangbescheinigung 
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Anlage 4 

APEO-Zertifikat 
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Anlage 5 

Fangbescheinigung aus Norwegen 
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Anlage 6 

Fangbescheinigung aus den Vereinigten Staaten von 

Amerika 
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Anlage 7 

Fangbescheinigung aus Neuseeland 
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Anlage 8 

Fangbescheinigung für Island 
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Anlage 9 

Fangbescheinigungen für Kanada 

Standardfangbescheinigung 
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Vereinfachte Fangbescheinigung 
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Anlage 10 

Fangbescheinigung für Färöer 
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